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MIT URTEIL VOM 1. JUNI 2006 hat das Ober-
landesgericht Celle über die Klage eines Anle-
gers entschieden, der sich an der Göttinger
Gruppe beteiligt hatte. Der Anleger hatte eine mit-

unternehmerische Beteiligung am Unternehmens-
segment VII der Securenta AG gezeichnet. Das Geschäft war

der Securenta AG über die Securenta Vertriebs GmbH zuge-
führt worden. Bei der Securenta Vertriebs GmbH handelt es sich

um einen strukturierten Vertrieb, der die Produkte der Securenta
AG über Handelsvertreter vermittelt. 

Die Besonderheit des Falles: Das Beratungsgespräch war von
einem Abschlussvermittler geführt worden, der sich noch in der
Ausbildung befand. Zwar hatte dessen Führungskraft die Ver-
mögensanalyse am Computer bearbeitet und den Vermögens-
plan erstellt. Der Abschlussvermittler erwähnte dem Anleger
gegenüber jedoch nicht, dass er das Gespräch im Namen seines
Vorgesetzten führe, sondern stellte sich allgemein als Berater der
Securenta Vertriebs GmbH vor. Fragen des Anlegers begegnete
der Abschlussvermittler unter dem Hinweis, dass er sich noch
in der Ausbildung befände und er daher die Beteiligungsform
nicht weiter erläutern könnte. Der Investor zeichnete die Anlage
dennoch, obwohl die von ihm erwartete Rücksprache mit der
Führungskraft ausblieb. Auch von dem ihm eingeräumten Wider-
rufsrecht machte der Anleger keinen Gebrauch.

J ü r g e n  E v e r s

Eine Kapitalanlage schlägt fehl: Häufig erwischen Anleger

bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung wegen

Beratungsverschulden nicht den richtigen Beklagten.

Handelte der Anleger zudem auf eigenes Risiko, kann die

Klage trotz Beratungsverschulden abgewehrt werden.

Handeln auf eigenes Risiko schließt
Vermittlerhaftung aus 

Verwendete Mac Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.7" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.2
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
     Piktogramme einbetten: Ja
     Seiten automatisch drehen: Nein
     Seiten von: 1
     Seiten bis: Alle Seiten
     Bund: Links
     Auflösung: [ 300 300 ] dpi
     Papierformat: [ 595.276 793.701 ] Punkt

KOMPRIMIERUNG ----------------------------------------
Farbbilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 144 dpi
     Downsampling für Bilder über: 216 dpi
     Komprimieren: Ja
     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja
     JPEG-Qualität: << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 /ColorTransform 1 >>
     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original Bit
Graustufenbilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 144 dpi
     Downsampling für Bilder über: 216 dpi
     Komprimieren: Ja
     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja
     JPEG-Qualität: Mittel
     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original Bit
Schwarzweiß-Bilder:
     Downsampling: Ja
     Berechnungsmethode: Durchschnittliche Neuberechnung
     Downsample-Auflösung: 300 dpi
     Downsampling für Bilder über: 450 dpi
     Komprimieren: Ja
     Komprimierungsart: CCITT
     CCITT-Gruppe: 4
     Graustufen glätten: Nein

     Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja

SCHRIFTEN ----------------------------------------
     Alle Schriften einbetten: Ja
     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
     Untergruppen bilden unter: 100 %
     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Immer einbetten: [ ]
     Nie einbetten: [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]

FARBE(N) ----------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbumrechnungsmethode: Alle Farben zu sRGB konvertieren
     Methode: Standard
Arbeitsbereiche:
     Graustufen ICC-Profil: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK ICC-Profil: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Nein
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Prolog/Epilog verwenden: Nein
     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Illustrator-Überdruckmodus: Nein
     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Nein
     ASCII-Format: Nein
Document Structuring Conventions (DSC):
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

ANDERE ----------------------------------------
     Distiller-Kern Version: 5000
     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
     Optimierungen deaktivieren: 0
     Bildspeicher: 524288 Byte
     Farbbilder glätten: Nein
     Graustufenbilder glätten: Nein
     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1

ENDE DES REPORTS ----------------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<
     /ColorSettingsFile ()
     /LockDistillerParams true
     /DetectBlends false
     /DoThumbnails true
     /AntiAliasMonoImages false
     /MonoImageDownsampleType /Average
     /GrayImageDownsampleType /Average
     /MaxSubsetPct 100
     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5
     /GrayImageFilter /DCTEncode
     /ColorConversionStrategy /sRGB
     /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
     /ColorImageResolution 144
     /UsePrologue false
     /MonoImageResolution 300
     /ColorImageDepth -1
     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
     /PreserveOverprintSettings false
     /CompatibilityLevel 1.2
     /UCRandBGInfo /Remove
     /EmitDSCWarnings false
     /CreateJobTicket false
     /DownsampleMonoImages true
     /DownsampleColorImages true
     /MonoImageDict << /K -1 >>
     /ColorImageDownsampleType /Average
     /GrayImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>
     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)
     /ParseDSCComments false
     /PreserveEPSInfo false
     /MonoImageDepth -1
     /AutoFilterGrayImages true
     /SubsetFonts true
     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.76 /ColorTransform 1 >>
     /ColorImageFilter /DCTEncode
     /AutoRotatePages /None
     /PreserveCopyPage false
     /EncodeMonoImages true
     /ASCII85EncodePages false
     /PreserveOPIComments false
     /NeverEmbed [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]
     /ColorImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>
     /AntiAliasGrayImages false
     /GrayImageDepth -1
     /CannotEmbedFontPolicy /Warning
     /EndPage -1
     /TransferFunctionInfo /Preserve
     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
     /EncodeColorImages true
     /EncodeGrayImages true
     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 /ColorTransform 1 >>
     /Optimize true
     /ParseDSCCommentsForDocInfo true
     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5
     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5
     /AutoPositionEPSFiles false
     /GrayImageResolution 144
     /AutoFilterColorImages true
     /AlwaysEmbed [ ]
     /ImageMemory 524288
     /OPM 0
     /DefaultRenderingIntent /Default
     /EmbedAllFonts true
     /StartPage 1
     /DownsampleGrayImages true
     /AntiAliasColorImages false
     /ConvertImagesToIndexed true
     /PreserveHalftoneInfo false
     /CompressPages true
     /Binding /Left
>> setdistillerparams
<<
     /PageSize [ 595.276 841.890 ]
     /HWResolution [ 300 300 ]
>> setpagedevice



R E C H T

5/06  FINANZ BUSINESS 51

Anleger bei der Zeichnung der Anlage auf sein eigenes Risiko
handele. 

Ein Handeln des Anlegers auf eigenes Risiko liege dann vor,
wenn der Anleger sich trotz erkannter offener Fragen, die der Ab-
schlussvermittler nicht beantworten könne, zum Vertragsab-
schluss entscheide und auch danach von seinem Widerrufsrecht
keinen Gebrauch mache. Zeichne ein Anleger trotz noch offe-
ner Fragen die Anlage und vertraue er darauf, dass die Füh-
rungskraft des Abschlussvermittlers, die zu dem Beratungsge-
spräch nicht erschienen sei, sich noch mit ihm in Verbindung
setze, damit die offenen Fragen noch geklärt werden können,

handele er auf eigenes Risiko. Dies gelte besonders, wenn der
Anleger auch mit dem Kalkül unterschrieben habe, dass ihm
eine Widerrufsmöglichkeit eingeräumt war. Unter diesen Vor-
aussetzungen trete die Haftung eines Anlagevermittlers hinter
das ganz überwiegende und von Amts wegen zu berücksichti-
gende Mitverschulden des Anlegers zurück. 

Haftung trifft die Strukturvertriebs- oder 
Anlagegesellschaft
Die Haftung aus Beratungsverschulden trifft nicht in erster Li-
nie den unmittelbar tätigen Handelsvertreter, sondern die Struk-
turvertriebs- oder die Anlagegesellschaft, in deren Namen die tä-
tigen Handelsvertreter den Beratungs oder Auskunftsvertrag
schließen. Der Handelsvertreter, dem der Beratungsfehler unter-
laufen ist, ist damit aber noch nicht aus dem Schneider. Er kann
von dem vertretenen Strukturvertrieb auf Schadensersatz wegen
Schlechterfüllung des Vertretervertrages in Anspruch genommen
werden. Die Entscheidung zeigt zudem auf, dass eine Haftung
ausgeschlossen sein kann – mit der Begründung, dass der An-
leger auf eigenes Risiko gehandelt hat, wenn der Anleger sich
trotz offener Fragen zur Zeichnung der Anlage entscheidet und
er von dem ihm eingeräumten Widerrufsrecht keinen Gebrauch
macht. Selbst wenn das Handeln auf eigenes Risiko die Ur-
sächlichkeit des Beratungsverschuldens nicht ausschließt, be-
wirkt es doch zumindest ein starkes Mitverschulden. Der Rich-
ter hat dies von Amts wegen zu berücksichtigen, das Bera-
tungsverschulden tritt hinter dem Mitverschulden zurück. In die-
sem Fall ist auch für einen Regress seitens der Gesellschaft kei-
nen Raum. ■

Das Landgericht nahm an, dass ein Beratungsvertrag zwi-
schen dem Anleger und dem Vorgesetzten zustande gekommen
sei. Es verurteilte die Führungskraft wegen mangelhafter Bera-
tung des Anlegers durch den in der Ausbildung befindlichen Mit-
arbeiter auf Rückzahlung der Beträge, die der Anleger geleistet
hatte. Das Landgericht bestimmte außerdem, dass der Investor
von den weiteren Verpflichtungen aus der Beteiligung freizu-
stellen sei, Zug um Zug gegen Abtretung der Beteilungsrechte.
Das Oberlandesgericht Celle hob das Urteil des Landgerichts
auf und wies die gegen die Führungskraft gerichtete Klage des
Anlegers ab. 

Der Vorgesetzte war der falsche Beklagte
Zur Begründung heißt es in dem Urteil, dass der Anleger darle-
gen und gegebenenfalls beweisen müsse, einen Beratungs- oder
Anlagevermittlungsvertrag mit der beklagten Führungskraft ab-
geschlossen zu haben. Gelinge dies nicht, sei der Vorgesetzte für
den Anspruch aus Beratungshaftung nicht passiv legitimiert und
damit nicht die Person, gegen die sich eventuelle Schadenser-
satzansprüche wegen Falschberatung richteten. 

Zwar müsse ein Finanzdienstleister – der im Wege des Struk-
turvertriebs Handelsvertreter für sich tätig werden lasse – grund-
sätzlich wegen positiver Vertragsverletzung eines durch den Han-
delsvertreter zu ihm begründeten Beratungsvertrages selbst ein-
stehen. Dasselbe gelte für eine Anlagegesellschaft. Das Ober-
landesgerichts Celle ist wohl der Auffassung, dass für den An-
leger allein die vertragliche Bindung zu dem Großunternehmen
mit seiner entsprechenden Erfahrung von Interesse sei. Dagegen
könne der Investor die Kenntnisse und Fähigkeiten des Han-
delsvertreters regelmäßig nicht beurteilen. Im Streitfall habe der
Abschlussvermittler aber nicht zu erkennen gegeben, dass er
im Beratungsgespräch im Namen des beklagten Vorgesetzten
aufgetreten sei. Allein die Tatsache, dass die Führungskraft pro-
visionsmäßig an dem Geschäft partizipiert habe, rechtfertige nicht
die Annahme, das Beratungsgespräch sei im Namen des Vor-
gesetzten geführt worden. Denn die Provisionsbeteiligung sei
auch dann möglich, wenn beide – Vorgesetzter und Abschluss-
vermittler – Handelsvertreter und damit selbständige Unterneh-
mer in dem Strukturvertrieb eines Dritten seien.

Selbst dann, wenn die Führungskraft gegenüber dem Anle-
ger persönlich aufgetreten wäre, hafte sie nicht selbständig für
ihr Beratungsverschulden oder das Beratungsverschulden des
Abschlussvermittlers. Vielmehr treffe die Beratungshaftung
grundsätzlich die von dem Vorgesetzten und dem Abschluss-
vermittler vertretene Vertriebs- oder die Anlagegesellschaft.

Die Klage scheiterte aber nicht allein daran, dass der Anle-
ger die Klage gegen die Securenta Vertriebs GmbH oder die Se-
curenta AG hätte richten müssen. Nach Auffassung des Ober-
landesgerichts Celle war die fehlerhafte Beratung nicht die Ur-
sache für den Schaden, der durch die Zeichnung der Beteiligung
ausgelöst wurde. Dies gelte allgemein in Fällen, in denen der

Der Strukturvertrieb kann den
Handelsvertreter ihrerseits auf
Schadensersatz verklagen.


